
Wissenschaftlicher Beitrag

Zusammenfassung Die region ist die zentrale raumein-
heit für die Umsetzung von Klimaanpassungsstrategien. 
sie umfasst die funktionsräumliche Dimension der meisten 
Klimawandelfolgen und ist damit die geeignete Maßstabs-
ebene für kooperative regierungsformen, eine flexible 
rechtliche steuerung, institutionelle innovationen und kol-
lektive Konfliktlösungen. Wie diese konkret gestaltet sein 
sollten ist bisher nur in ansätzen geklärt. in der noch jun-
gen Klimaanpassungsforschung steht die aufmerksamkeit 
für Querschnittsaufgaben im Umgang mit den folgen des 
Klimawandels im fokus. es gilt hierbei Klimaanpassungs-
maßnahmen und globale Klimaschutzziele miteinander ab-
zustimmen, mit unsicheren Klimaszenarien umzugehen, 
anpassungsmaßnahmen verschiedener handlungsfelder 
zu integrieren sowie akzeptanz für Klimaanpassungsmaß-
nahmen und ihre Umsetzungsinstrumente herzustellen. Die 
realisierung dieser aufgaben schafft umfassende abstim-
mungs- und Koordinationsbedarfe zwischen staatlichen 
und zivilgesellschaftlichen akteuren auf unterschiedlichen 
politischen ebenen. Dieser Beitrag fasst die herausforde-

rungen einer regionalen Klimawandel-Governance zusam-
men und stellt für die handlungsfelder raum- und re-
gionalplanung sowie forst- und landwirtschaft geeignete 
institutionen, steuerungsmodi und instrumente beispielhaft 
für die Modellregion nordhessen vor und leitet verallge-
meinerbare schlussfolgerungen für die kommunale Praxis 
und die Klimaanpassungsforschung ab.

Schlüsselwörter  Klimaanpassung · regionale 
governance · rechtliche instrumente · Partizipation · 
integration · handeln unter Unsicherheit

Adaptation at Regional Level: Challenges  
of a Regional Climate Change Governance 

Abstract the implementation of climate change adapta-
tion strategies mainly takes part at a regional scale. this 
scale refers to the functional and spatial dimensions of 
most climate change effects. therefore, the regional scale 
is most adequate for processing cooperative governance 
formations, for progressing the regulatory framework, for 
implementing institutional innovations and conducting col-
lective conflict solutions. One of the main findings in the 
new field of climate adaptation research refers to the neces-
sity of an intersectoral and integrative cross-cutting issue 
for the consideration of climate change effects. the main 
aspects of an integrative perspective include a reconcili-
ation of adaptation measures with global climate change 
mitigation goals, dealing with uncertainties in climate 
change scenarios, the integration of adaptation measures 
into various sectors and creating of acceptance for adapta-
tion measures and their implementation instruments. these 
aspects lead to extensive discussion and coordination needs 
between governmental and civil society actors. this paper 
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summarizes a framework of regional climate change gov-
ernance and offers conclusions for the local practice and 
climate adaptation research. referring to the action fields 
of spatial and regional planning, forestry and agriculture 
in the model region of northern hesse, generalizable good 
practice examples of institutional settings, governance for-
mations and instruments for conducting successful adapta-
tion strategies will be presented.

Keywords  adaptation · regional governance · 
regulatory instruments · Participation · integration · 
Dealing with uncertainty

1   Einleitung

Der Klimawandel verändert heute und zukünftig unsere 
lebensgrundlagen. für Deutschland werden für Mitte des 
21. Jahrhunderts ein anstieg der Jahresmitteltemperatur um
1 bis 2 °c projiziert und extreme Klimawandelfolgen erwar-
tet (Bundesregierung 2008: 9 f.). neben den anstrengun-
gen zum Klimaschutz rücken Maßnahmen zur anpassung
an die folgen des Klimawandels immer mehr in den fokus
kommunaler und nationaler Politik. Der von der Klimarah-
menkonferenz angestoßene Prozess zur anpassung an die
folgen des Klimawandels1 mündete auf nationaler ebene in
die „Deutsche anpassungsstrategie an den Klimawandel“
(Bundesregierung 2008) und auf länderebene in erste Kli-
maanpassungsprogramme oder in integrierte Klimaschutz- 
und Klimaanpassungsprogramme (Baden-Württemberg
2005, Bayern 2007, thüringen 2009). in der Klimafolgen-
forschung wurde in den letzten Jahren die region als zent-
rale raumeinheit der Klimaanpassung herausgestellt, da sie
die funktionsräumliche Dimension der meisten Klimawan-
delfolgen umfasst (beispielsweise sturmereignisse, tro-
ckenstress, hochwasserbereiche) und damit als geeignete
Umsetzungsebene für effektive Klimaanpassungsmaßnah-
men erscheint (frommer 2009: 129). Um regionale anpas-
sungsstrategien zu verwirklichen, braucht es einerseits ein
kohärentes normengefüge im Mehrebenensystem zwischen
eU, Bund, ländern und Kommunen und andererseits die
einbeziehung vieler und verschiedener regionaler akteure.
hierfür sollte die nötige handlungs- und steuerungsfähig-
keit auf der regionalen ebene angesiedelt sein, um eine
konkrete Bearbeitung von Klimaanpassungsmaßnahmen zu
ermöglichen und zu unterstützen.

Klimawandel kann sich unterschiedlich auswirken: er 
kann bekannte, bereits bestehende Probleme verschärfen 

1 artikel 4 der Klimarahmenkonvention der Vereinten nationen über 
Klimaänderungen und das Kyoto-Protokoll verpflichten zur aufstel-
lung von nationalen Maßnahmenplänen zur anpassung an den Klima-
wandel. auf der 11. Weltklimakonferenz 2005 in Montreal wurde ein 
fünf-Jahres-Programm zur anpassung aufgestellt.

(z. B. hochwasserereignisse), aber auch neue herausfor-
derungen schaffen (z. B. zuwandernde Mückenarten und 
gesundheitsgefährdungen). Besonders für klimawandelbe-
dingte Prozesse, die nicht durch laufende Monitoring-sys-
teme erfasst werden, sehen kommunale entscheidungsträger 
und Planer einen hohen forschungsbedarf, um die regio-
nale Verwundbarkeit beurteilen zu können (Overbeck/
sommerfeldt/Köhler et al. 2009: 195). Da nachhaltige 
Klimaanpassungsmaßnahmen nicht allein durch staatliche 
institutionen entwickelt oder mit etablierten Planungsinst-
rumenten realisiert werden können (Wilson/Piper 2010: 15), 
wird seit mehreren Jahren in Modellregionen im rahmen 
von forschungsverbünden aus Wissenschaft, Kommunal-
verwaltung und Wirtschaft versucht, bestehende Governan-
ce-formationen auf der regionalen ebene zu optimieren. Die 
autorinnen dieses Beitrags leiten ihre aussagen aus ergeb-
nissen der ersten forschungsphase des Verbundprojektes 
KliMZUg-nordhessen (Klimaanpassungsnetzwerk für die 
Modellregion nordhessen) ab, in dem ein weiter Governan-
ce-Begriff zum tragen kommt, der regionale netzwerke mit 
Beteiligung öffentlicher und privater akteure in den Blick 
nimmt und sich auf steuerung und Koordination im Kontext 
institutioneller regelsysteme konzentriert.

ein weit verstandener Governance-Begriff bezieht von 
hierarchie bis zur institutionalisierten selbstregulierung die 
gesamte Bandbreite der interaktionsmuster und Modi kol-
lektiven handelns ein (Benz 2004: 12) und berücksichtigt 
Mischformen von governance und hierarchie (schuppert 
2008: 24 f.). im fokus unserer forschung stehen fragen 
zu notwendigen Governance-innovationen für die region 
nordhessen, zur horizontalen integration ausgewählter 
handlungsfelder sowie zur identifikation möglicher Ziel- 
oder interessenskonflikte bei der auswahl und Umsetzung 
von anpassungsmaßnahmen. Dieser Beitrag fasst aus einer 
interdisziplinären Perspektive ergebnisse rechts- und poli-
tikwissenschaftlicher studien der Modellregion nordhessen 
zusammen und leitet zentrale herausforderungen für erfolg-
reiche anpassungsmaßnahmen sowie gestaltungspotenziale 
für die regionale ebene ab. für die handlungsfelder raum- 
und regionalplanung, forst- und landwirtschaft werden 
institutionen, steuerungsmodi und instrumente untersucht, 
die diese Maßnahmen flankieren und beeinflussen können. 
Zudem werden hinweise gegeben, wie regelungssysteme 
und deren rechtliche instrumente ausgestaltet sein müs-
sen, um anreize für Verhaltensänderungen zu setzen. Die 
ausgewählten handlungsfelder stehen beispielhaft für die 
Unterschiedlichkeit sektoraler Klimaanpassungskapazität, 
bezogen auf ihre Planungshorizonte sowie den grad inter-
sektoraler Kooperation.
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2   Herausforderungen einer regionalen Klimawandel-
Governance

Durch eine Optimierung der Klimaanpassungskapazi-
tät lässt sich die regionale Vulnerabilität (Verwundbar-
keit) gegenüber Klimawandelfolgen verringern. Der grad 
der Klimavulnerabilität lässt sich aus den Komponenten 
des erwarteten naturereignisses, der biophysikalischen 
sensibilität einer region sowie der anpassungskapazität 
benennen (fuchs/Kuhlicke/Meyer 2011: 610). Die fähig-
keit zur anpassung an Klimawandelfolgen hängt dabei in 
entscheidendem Maße vom verfügbaren und zugänglichen 
Wissen, den technologien, dem grad sozialer gleichheit 
und der ausprägung von institutionen ab. Die Klimafol-
genforschung sieht gerade in der institutionellen Kapazität 
und der Kooperation relevanter entscheidungsträger beim 
Management klimabezogener risiken einen entscheiden-
den schlüssel, die Klimavulnerabilität zu reduzieren (smit/
Pilifosova 2001: 880). Die KliMZUg-Verbünde verste-
hen entsprechend die Optimierung regionaler Governance 
als Beitrag zur Vulnerabilitätsreduktion.2 eine konsensuale 
entscheidungsfindung in netzwerkartigen Kooperationen 
vollzieht sich in verschiedenen ausprägungen schon seit 
den 1990er Jahren mit dem Ziel, neben einer Politik für die 
regionen eine Politik in den regionen zu gestalten (Benz/
crow/holtmann 1998: 18). es gibt jedoch nicht die regio-
nale „governance“, sondern unterschiedliche Governance-
typen mit verschiedenen institutionellen regelstrukturen, 
die sich hinsichtlich ihrer formen der Koordination und 
der entscheidungsfindung (Verhandlung, Wettbewerb oder 
autoritative Weisung) unterscheiden.

es stellt sich die frage, wer die relevanten akteure 
effektiver Klimawandel-Governance sind. Zur Bearbei-
tung komplexer Problemlagen – wie dem Klimawandel 
– ist ein breites spektrum unterschiedlicher akteursgrup-
pen notwendig, die vielfältiges fach- und Praxiswissen in
entscheidungsprozesse einbringen. in den nordhessischen
Klimaanpassungsnetzwerken verschiedener handlungs-
felder finden sich als treiber der entscheidungsprozesse
Vertreter aus Kommunalverwaltung, Kommunalpolitik,
Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft. eine Kli-
mawandel-Governance wird von einzelpersonen mit hoher
interaktionsdichte vorangetrieben, die in der regel beste-
hende netzwerke nutzen, in denen sie das thema Klima-
wandel ergänzen.

Vor dem hintergrund unserer erkenntnisse in der 
Modellregion nordhessen lassen sich vier zentrale heraus-

2 Das Bundesministerium für Bildung und forschung fördert zwischen 
2008 und 2013 sieben forschungsverbünde im förderschwerpunkt 
„KliMZUg – Klimawandel in regionen zukunftsfähig gestalten“. 
Die entwicklung von governance-innovation für eine klimawandel-
angepasste regionalentwicklung ist ein zentrales Ziel für die Modell-
regionen.

forderungen einer regionalen Klimawandel-Governance 
erkennen, die wir im hinblick auf den forschungsstand zu 
Klimawandel-Governance in anderen regionen (frommer/
Buchholz/Böhm 2011) für verallgemeinerbar halten. erstens 
bedürfen Klimaanpassungsmaßnahmen der abstimmung 
mit Zielsetzungen des Klimaschutzes und des Biodiversi-
tätsschutzes. Zweitens bestehen derzeit erhebliche Unsicher-
heiten bezüglich zukünftiger klimatischer Veränderungen, 
insbesondere für kleinräumige Prozesse (Mitchell/hulme 
1999: 65). Drittens sind anpassungsbedarfe äußerst viel-
fältig ausgeprägt, da verschiedene sektoren und regionen 
jeweils unterschiedlich vom Klimawandel betroffen sein 
werden und nicht in gleicher Weise klimaanpassungsfähig 
sind (Diller/hebecker 2009: 53 f.). Und viertens gilt es, eine 
breite akzeptanz für Maßnahmen und instrumente herzu-
stellen, die gegebenenfalls den Pfad etablierter Produktions-, 
Konsum- und Mobilitätsmuster verlassen oder zu ungleicher 
lastenverteilung von Klimaanpassungsmaßnahmen füh-
ren. Welche konkreten Problemstellungen einer regionalen 
Klimawandel-Governance mit diesen herausforderungen 
verbunden sind und inwieweit ihnen institutionell und ins-
trumentell begegnet werden kann, führen wir anhand von 
Beispielen in den folgenden vier abschnitten aus.

2.1  abstimmung von Klimaanpassung und Klimaschutz

im Umgang mit dem globalen Klimawandel stellen Kli-
maschutz und Klimaanpassung die übergeordneten strate-
gien dar. Die handlungsebenen, -ziele und -akteure dieser 
strategien unterscheiden sich stark, auch wenn diese in kli-
mapolitischen Debatten häufig vermischt werden. engagie-
ren sich individuen, Unternehmen, regionen oder staaten 
für Klimaschutzziele, so hat dies globale effekte, deren 
erfolg am Maß der treibhausgasemissionen ablesbar ist. 
Klimaanpassung hingegen zielt auf eine Verringerung der 
Klimaverwundbarkeit, und wer in anpassungsmaßnahmen 
investiert, ist in der regel auch direkter Profiteur (Betsill/
Bulkeley 2006: 150). Klimaschutzmaßnahmen, die eine 
reduzierung der cO2-Konzentration zum gegenstand 
haben, können unabhängig vom Ort der emission durch-
geführt werden (z. B. „clean development mechanism“ 
auf internationaler ebene und eU-emissionsrechtehandel 
auf europäischer ebene), entscheidend ist nur, dass eine 
Begrenzung der erderwärmung erreicht wird. im gegen-
satz dazu müssen Klimaanpassungsmaßnahmen innerhalb 
einer region bzw. eines handlungsfeldes wirksam werden, 
da anpassung auf eine reduzierung konkreter Verwundbar-
keiten zielt. Der erfolg von anpassungsmaßnahmen lässt 
sich – anders als beim Klimaschutz – nicht quantifizieren 
und damit auch nicht durch eindeutige Kosten-nutzen-
rechnungen bewerten. als Bewertungskriterien schlagen 
adger/arnell/tompkins (2005: 80) daher effektivität, effi-
zienz, fairness und legitimität vor. Diese Zielsetzungen 
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müssen für jede anpassungsmaßnahme konkretisiert und 
abgewogen werden. Die handlungserfordernisse für anpas-
sungs- und Klimaschutzmaßnahmen unterscheiden sich 
folglich auch in Bezug auf notwendige Kooperationsformen 
sowie der adäquaten steuerungsinstrumente.

Die zuvor genannten Unterschiede können dazu führen, 
dass anpassungsmaßnahmen untereinander oder mit ande-
ren Zielsetzungen im Widerspruch stehen oder dass sich 
diese gegenseitig behindern. Bei der Umsetzung von Klima-
schutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen können Konflikte 
um finanzielle ressourcen, naturressourcen oder die res-
source fläche relevant werden. für anpassungsmaßnahmen 
gilt es daher im rahmen formeller und informeller politi-
scher aushandlungsprozesse, möglichst konkrete hand-
lungsziele zu formulieren und leitlinien zu entwickeln, die 
eine breite akzeptanz der gewählten Präferenzen entfalten 
können. gerade in der Phase der Zielformulierung sind 
Beteiligungsverfahren notwendig (Stakeholder-Dialoge, 
Zukunftswerkstätten, expertenworkshops), die spezifisches 
Wissen und unterschiedliche ansprüche an den raum im 
weiteren Planungsprozess berücksichtigen (gaggermeier/
ganzert/gröbmaier et al. 2009; Beck/Bovet/Baasch et al. 
2011: 61 ff.). Münden derartige Prozesse in Verwaltungs-
verfahren oder schließen sie daran an, müssen rechtliche 
steuerungsinstrumente dergestalt aufeinander abgestimmt 
werden, dass die auf Klimaschutz bzw. Klimaanpassung 
zielenden Verhaltensanreize gleichzeitig wirken und sich 
nicht gegenseitig blockieren.

im folgenden wird am Beispiel der raumplanung auf-
gezeigt, inwiefern bestehende rechtliche instrumente einen 
Beitrag zur abstimmung von Klimaschutz- und Klimaan-
passungsmaßnahmen leisten können. sachlich wird an die 
projizierte Zunahme von sonnentagen und heißen tagen 
angeknüpft. es wird angenommen, dass sich zukünftig städ-
tische hitzeinseln vergrößern und vermehrt auftreten wer-
den (endlicher/Kress 2008: 439; Bundesregierung 2008: 
49). Um städtische Überhitzung und damit einhergehende 
gesundheitsbelastungen zu vermeiden, besteht ein inter-
esse daran, freiflächen zu erhalten bzw. neu auszuweisen 
(endlicher/Kress 2008: 440). auf regionaler ebene kann 
die freihaltung von flächen in den regionalplänen for-
ciert werden. inhaltliche Vorgaben hierzu finden sich in den 
grundsätzen des raumordnungsgesetzes (rOg)3, die – in 
hessen von der regionalversammlung4 – durch Ziele und 
grundsätze in den regionalplänen konkretisiert werden 
können. Dabei sind die einer flächenüberplanung zugrunde 
liegenden interessen mit sämtlichen übrigen raumansprü-

3 Vgl. § 2 abs. 2 nr. 6 s. 1 und 7 rOg, wobei sich der Begriff „Klima“ 
in satz 1 auch auf das stadtklima bezieht.
4 Vgl. für hessen §§ 22, 23 hlPg (hessisches landesplanungsge-
setz).

chen für den zu überplanenden raum abzuwägen.5 Das 
heißt, es muss eine Prioritätensetzung sämtlicher konkret 
raumbedeutsamer interessen vorgenommen und bei der 
regionalplanerischen festlegung berücksichtigt werden. 
stehen den gewünschten Planvorstellungen gewichtige 
konfligierende Belange entgegen, kann dies dazu führen, 
dass einzelne festlegungen nicht wie ursprünglich gewollt 
festgeschrieben werden können. Dies ist auch im fall der 
freihaltung von frischluftbahnen denkbar, wenn sie etwa 
mit der gezielten siedlungsverdichtung um den raum kon-
kurriert. Verdichtete, kompakte siedlungsstrukturen können 
nachweislich im interesse des Klimaschutzes zur reduzie-
rung der cO2-emissionen beitragen, indem sie zu einer Ver-
meidung von Kraftfahrzeugverkehr und zu einer senkung 
des energieverbrauchs führen (newman/Kenworthy 1989; 
fleischhauer/Bornefeld 2006: 163). Die siedlungsverdich-
tung kann in den regionalplänen basierend auf den in den 
grundsätzen des raumordnungsgesetzes verankerten Ord-
nungsprinzipien der siedlungskonzentration und der ver-
kehrsvermeidenden raumstrukturen verfolgt werden.6

aufgabe der raumordnung ist es, diese divergierenden 
raumansprüche aufeinander abzustimmen und auszuglei-
chen.7 hierbei hat sie sich an der leitvorstellung der nach-
haltigen raumentwicklung zu orientieren, die darauf zielt, 
die sozialen, ökonomischen und ökologischen anforde-
rungen an den raum in einklang zu bringen.8 Die grund-
sätze der raumordnung sind zudem explizit nach § 2 abs. 1 
rOg inhaltlich an dieser leitvorstellung auszurichten. 
Kommt es beispielsweise zu einem Konflikt zwischen den 
Planungsinteressen zugunsten von frischluftbahnen und 
der stadtverdichtung, die beide ökologische ansprüche an 
den raum stellen, muss dies dazu führen, dass einer ein-
seitigen gewichtung entweder der Klimaanpassung oder 
des Klimaschutzes im regionalplan durch die regionalver-
sammlung entgegengewirkt wird (spannowsky 2010: § 2 
rn. 17; weitergehend erbguth 2000: 62 f.; Weidlich 2011: 
76 f.). Dabei ist besonders die großräumige Planungsebene 
des regionalplans bedeutsam: ein einklang unterschiedli-
cher ökologischer raumfunktionen aber auch sozialer und 
wirtschaftlicher raumansprüche kann in diesem Maßstab 
gefunden werden, indem aus der überörtlichen sicht der 
raumplanung eine defizitäre Umsetzung einzelner Belange 
in einem teilraum in anderen teilräumen kompensiert wer-
den kann (runkel 2010: § 1 rn. 83).

auf der ebene der Bauleitpläne kann die gemeinde nicht 
immer einen ausgleich widerstreitender rauminteressen 
realisieren, obwohl auch hier die Planungsleitlinie einer 
nachhaltigen städtebaulichen entwicklung existiert (§ 1 

5 Vgl. § 7 abs. 2 rOg.
6 Vgl. §§ 2 ii nr. 2 s. 4, nr. 3 s. 8 rOg.
7 § 1 s. 2 nr. 1 rOg.
8 § 1 abs. 2 rOg.
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abs. 5 nr. 1 BaugB). Begründet liegt dieser Unterschied 
zur regionalplanung in dem kleineren raumzuschnitt der 
Bauleitplanung. Die Planungsleitlinie ist auch schwächer 
formuliert, nämlich lediglich als soll-Vorschrift, das heißt 
als verbindliche regelung unter Vorbehalt von ausnah-
men. Um die gemeinden an überörtliche festlegungen der 
regionalplanung zu binden, kann diese ihre entscheidung 
in form von Zielen der raumordnung treffen, das heißt als 
verbindliche Vorgaben, die – in hessen – von der regional-
versammlung abschließend abgewogen worden sind.9 Die 
gemeinden sind dann bei ihrer Planung an die festlegungen 
gebunden.10 abweichungen sind allenfalls über Zielabwei-
chungsverfahren möglich. Dies unterstreicht die beson-
dere Bedeutung der überörtlichen regionalplanung für die 
abstimmung von Klimaschutz- und Klimaanpassungsin-
teressen. Zu überlegen ist, inwiefern diese erkenntnis auf 
andere regelungen übertragen werden kann. generell hat 
die regionalplanung einen großen gestaltungsraum bezüg-
lich der formulierung von Planungszielen in den regional-
plänen. Dieser kann genutzt werden, um klimaschützende 
kompakte stadtstrukturen und darauf sorgfältig abge-
stimmte frischluftbahnen umzusetzen.

2.2  handeln unter Unsicherheit

Betrachtet man die herausforderungen von regionaler 
Klimaanpassung, zeigen sich drei mit erheblichen Unsi-
cherheiten belastete aspekte: erstens besteht ein mangeln-
des Wissen hinsichtlich regionaler Klimaveränderungen, 
beispielsweise der kleinräumigen Veränderung von nie-
derschlagsregimen. Daher sind Klimafolgerisiken auf 
kleinräumiger Maßstabsebene derzeit kaum einschätzbar 
(Bundesregierung 2011: 9). Zweitens ist die Komplexität 
von rahmenbedingungen zu nennen. Die auswirkungen 
des Klimawandels und damit die anpassungsbedarfe sind 
abhängig von vielen faktoren (Beck/Bovet/Baasch et al. 
2011: 23). auf gesellschaftlicher ebene sind aspekte wie 
demographischer Wandel, ökonomische entwicklung und 
rechtliche rahmensetzungen eng miteinander verknüpft. 
neben solchen gesellschaftlich-sozialen aspekten werden 
anpassungsbedarfe auch durch Bedingungen auf einer 
„natürlichen“ ebene bestimmt, z. B. durch geographische 
oder geomorphologische Determinanten. Darüber hinaus 
sind die Wissensbestände über Klimawandelprozesse auf 
wissenschaftlicher ebene komplex und uneinheitlich. so 
gibt es zum Beispiel unterschiedliche Verfahren zur erstel-
lung von Klimaszenarien, die zu unterschiedlichen ergeb-
nissen führen (Bundesregierung 2008: 13). Drittens besteht 
eine hohe Dynamik von klimatischen entwicklungen wie 
der entwicklung von rahmenbedingungen. so können sich 

9 § 3 abs. 1 nr. 3 rOg.
10 § 1 abs. 4 BaugB.

einzelne klimatische Veränderungen gegenseitig verstärken 
oder verändern. Wechselwirkungen zwischen temperatur-
steigerung, sommertrockenheit und starksturmereignissen 
können in Kombination über ein weitaus größeres scha-
denspotenzial verfügen als die jeweiligen einzelereignisse 
(Bundesregierung 2008: 30). ebenso können sich rahmen-
bedingungen (wie demographischer Wandel oder ökonomi-
sche entwicklungen) in ihren auswirkungen gegenseitig 
und im Wechselspiel mit klimatischen ereignissen verstär-
ken. im rahmen einer regionalen Klimawandel-Governance 
ist es erforderlich, einen Umgang mit diesen Unsicherheits-
faktoren zu finden. Dies gilt sowohl für die ausgestaltung 
von Klimaanpassungsstrategien und -maßnahmen als auch 
für deren Umsetzungsprozesse (görg/stoll 2010: 23).

Die einbeziehung lokaler akteure zur generierung 
von spezifischen Wissensbeständen und der austausch 
von handlungsbedürfnissen in diese entwicklungs- und 
Umsetzungsprozesse bieten ein breites fundament zur 
reduzierung von Unsicherheiten und zur entwicklung von 
lösungsstrategien. Zudem bedarf es einer fortlaufenden 
Überprüfung und Überarbeitung von getroffenen entschei-
dungen. Durch eine solche flexible entscheidungsfindung 
kann auf unvorhergesehene entwicklungen reagiert und 
fehlsteuerungen können korrigiert werden (cooney/lang 
2007: 524; grothmann/siebenhüner 2009: 6 f.). Zusätzlich 
ist zu überlegen, welche rechtlichen steuerungselemente 
und strukturen die Umsetzung solcher Governance-an-
sätze fördern können und an welche rechtlichen grenzen 
diese Unterstützung stößt. eine risikoregulierung kann sich 
an bereits bestehenden strukturen des Umwelt- und tech-
nikrechts orientieren (hoffmann-riem 2010: 251). erstens 
können rechtliche instrumente zur Wissensgenerierung und 
-vernetzung auffordern, etwa anhand von anzeige- und
Dokumentationspflichten (appel 2004: 237). in fällen, in
denen eine entscheidung zunächst abgewartet werden kann,
werden damit mittelfristig handlungsräume geschaffen.
Bereits getroffene entscheidungen können überprüft und
gegebenenfalls korrigiert werden. Zweitens ist das recht
in der lage, handeln ohne die weitere generierung von
Wissen zu ermöglichen, etwa indem es einen rahmen für
die risikobewertung aufgrund der vorhandenen erkennt-
nisse setzt und an das Bewertungsergebnis handlungs- bzw.
Unterlassungsgebote knüpft (hoffmann-riem 2010: 258).
Drittens muss ein möglichst reversibles regelungsregime
geschaffen werden, welches in der lage ist, fehlsteuerungs-
impulse rechtlicher normen schnell zu berichtigen und zu
überarbeiten (scherzberg 2004: 222). Vorstellbar sind etwa
der einbau von Beobachtungs- und Korrekturpflichten oder
die sicherung von rückholoptionen, etwa durch Widerrufs-
vorbehalt oder Befristung (hoffmann-riem 2010: 260).

im forstsektor müssen aufgrund der sehr langen Pla-
nungshorizonte entscheidungen unter großer Unsicherheit 
getroffen werden. Das folgende Beispiel aus dem nordhes-
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sischen forstwirtschaftssektor soll die handlungsbedarfe 
in der Praxis veranschaulichen. hier sind die sensibilität 
für das thema Klimawandel und die notwendigkeit von 
Klimaanpassungsmaßnahmen sehr hoch. für nordhessen 
zeigen dies die ergebnisse eines Workshops mit verschie-
denen lokalen Stakeholdern, der von dem KliMZUg-
teilprojekt Parg („Partizipation, akzeptanz und regionale 
Governance“) am 1. Dezember 2010 in Kassel durch-
geführt wurde. Die teilnehmer der Veranstaltung waren 
sich darin einig, dass bereits heute folgen des Klimawan-
dels in nordhessen deutlich spürbar sind. als besonders 
problematisch gelten kombinierte Wirkungen von Bela-
stungsfaktoren – wie stürme, steigende temperaturen und 
sommertrockenheit mit hohen schadenswirkungen –, die 
sich zuletzt in den Jahren 2007 bis 2009 beobachten ließen. 
Klimatische Veränderungen können die forstwirtschaft 
auf unterschiedliche Weise schädigen. Beispielsweise kön-
nen temperaturerhöhung und veränderte niederschlagsre-
gime zu einer stärkeren Verschiebung des spektrums von 
Pathogenen führen, was sich durch die einwanderung neuer 
arten oder auch in Verhaltensänderungen von heimischen 
Pathogenen (z. B. als harmlos geltende arten werden ver-
stärkt krankheitserregend) niederschlagen kann. neben 
einer direkten schädigung des Baumbestandes gibt es auch 
eine reihe mittelbarer schadenswirkungen auf die forst-
wirtschaft. so kann z. B. die abnahme von frosttagen zu 
einer eingeschränkten Befahrbarkeit des Waldes führen und 
die holzentnahme behindern. Dies wiederum kann zu wirt-
schaftlichen einbußen führen.11

Vor diesem hintergrund werden bereits heute Klimaan-
passungsmaßnahmen für den forstbereich als unerlässlich 
angesehen, auch wenn es derzeit erhebliche Unsicherheiten 
über zukünftige entwicklungen gibt, etwa bezüglich der 
entwicklung von Pathogenen oder der anpassungsfähigkeit 
von Baumarten (Knoke 2009: 49). für eine klimaangepasste 
forstwirtschaft werden verschiedene strategien vorgeschla-
gen, die sich hinsichtlich ihrer zeitlichen Dimensionen 
unterscheiden. Kurzfristig wird einer stabilisierung des 
vorhandenen Waldbestandes durch Maßnahmen zur erhö-
hung der einzelbaumvitalität, eine Verkürzung der Produk-
tionszeiten durch eine gestaffelte Durchforstung und den 
erhalt bzw. die förderung von Mischbaumarten hohe Pri-
orität eingeräumt. als mittel- und langfristige Maßnahmen 
werden risikominimierende ansätze (z. B. standortgemäße 
naturverjüngung und konsequenter Waldschutz) und ein 
standortgemäßer Waldumbau (u. a. durch Diversifizierung, 
die auch den anbau bisher nicht-standortheimischer arten 

11 ausführliche Untersuchungen zum einfluss von Klimaverände-
rungen auf Waldgebiete in Deutschland finden sich u. a. in den Publika-
tionen des Projektes „Zukünfte und Visionen Wald 2100: langfristige 
Perspektiven von Wald- und landnutzung – entwicklungsdynamiken, 
normative grundhaltungen und governance“ unter http://www.wald-
zukuenfte.de (letzter Zugriff am 01.02.2012).

umfassen kann) genannt (spellmann/albert/schmidt et al. 
2011: 23).

eine strategie zur Verringerung von Unsicherheit kann 
in fortlaufenden testpflanzungen bestehen, durch die 
erkenntnisse über die anpassungsfähigkeit von Baumar-
ten gewonnen werden können. so werden beispielsweise in 
nordhessen derzeit auf etwa 2 % der forstwirtschaftlichen 
anbaufläche Douglasien hinsichtlich ihrer anpassungsfä-
higkeit untersucht. nach ersten erkenntnissen scheint diese 
Baumart den Belastungswirkungen der letzten Jahre gut 
angepasst zu sein. eine mögliche Klimaanpassungsstrate-
gie könnte also in einem verstärkten anbau von Baumarten 
bestehen, die nach aktuellem wissenschaftlichen Kennt-
nisstand als klimawandelangepasster als bisher angebaute 
arten gelten. neben den testpflanzungen wäre zudem ein 
adäquater entscheidungsspielraum für die akteure des sek-
tors forst hinsichtlich der anzubauenden Baumart sinnvoll, 
um eine flexible Waldbewirtschaftung zu gewährleisten. 
flexibilität ist von zentraler Bedeutung, denn aufgrund der 
bestehenden Unsicherheiten über zukünftige klimatische 
entwicklungen und ihrer auswirkungen sowie hinsichtlich 
der anpassungsfähigkeit von Baumarten auf sich ändernde 
Umweltbedingungen müssen waldbauliche empfehlungen 
den jeweiligen neuen Kenntnisständen angepasst werden 
(spellmann/albert/schmidt et al. 2011: 23). hierbei sind 
auch potenzielle Konflikte durch die Umsetzung von Kli-
maanpassungsmaßnahmen zu berücksichtigen. Daher ist 
zur ermittlung geeigneter anpassungsstrategien ein inten-
siver austausch über Wissen und handlungsbedarfe zwi-
schen den verschiedenen akteuren für die entfaltung von 
flexiblen Governance-strukturen von zentraler Bedeutung.

2.3  integration sektoraler und ebenenübergreifender 
Klimaanpassung

einzelne handlungsfelder sind stärker oder schwächer 
von auswirkungen des Klimawandels betroffen und unter-
schiedlich empfindlich. Bezüglich ihrer auswirkungen sind 
beispielsweise temperaturanstieg, niederschlagsvariabi-
lität und -intensität weniger stark handlungsleitend in den 
handlungsfeldern Verkehr und energie als in den hand-
lungsfeldern land- und forstwirtschaft. hinsichtlich ihrer 
Vulnerabilität verfügen die einzelnen handlungsfelder in 
unterschiedlichem Maße über ressourcen zur antizipati-
ven oder reaktiven anpassung. Weiterhin haben akteure 
mancher handlungsfelder sehr viel mehr erfahrungs-
wissen über geeignete anpassungsmaßnahmen (z. B. im 
Bereich hochwasserschutz) als akteure anderer Bereiche. 
eine nachhaltige regionale Klimawandel-Governance muss 
dementsprechend auch immer sektoral angemessen sein. 
Um lokale ressourcen (investitionen, Knowhow, techno-
logien) effektiv einsetzen zu können und synergien zwi-
schen sektoralen Klimaanpassungsmaßnahmen zu erzielen, 
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sind abstimmungsprozesse für eine integrierte strategie 
notwendig. Die integrationsproblematik wird nicht nur 
von ressortbarrieren verursacht, sondern durch eine kli-
maanpassungsspezifische skalenproblematik verschärft. in 
nordhessen, wie auch in anderen Modellregionen, haben 
anpassungserfordernisse unterschiedliche Zeithorizonte 
und räumliche Zuschnitte. so werden z. B. für die Verkehrs-
infrastruktur sehr viel langfristigere und großräumigere 
anpassungsmaßnahmen berücksichtigt als für die land-
wirtschaft. Daher ist für die entwicklung einer integrativen 
Klimaanpassungsstrategie zu beachten, dass die beteiligten 
akteure sektorübergreifender netzwerke eine Klimaanpas-
sung unterschiedlicher geschwindigkeiten und raumzu-
schnitte vertreten (Bauriedl 2011: 180).

Bei der suche nach geeigneten Klimaanpassungen eines 
sektors oder einer region muss der Wirkungszusammen-
hang der verschiedenen einzelmaßnahmen in den Blick 
genommen werden. Denn zwischen diesen können syn-
ergien und Konflikte auftreten, die es zu koordinieren gilt 
(görg 2010: 125). Durch die Komplexität und Dynamik der 
Probleme erhöht sich der Koordinierungsbedarf zwischen 
staatlichen und privaten akteuren, um gemeinwohlbelange 
zu sichern. Dieses steigende Bedürfnis des Zusammenwir-
kens besteht sowohl hinsichtlich einer verstärkten inter-
kommunalen Zusammenarbeit als auch bezüglich einer 
abstimmung der sach- und fachkompetenzen zwischen 
Bund, ländern und Kommunen. eine ebenenübergreifende 
vertikale sowie horizontale Koordination sind verschränkte 
achsen einer effektiven Klimawandel-Governance.

Beispielhaft wird gezeigt, wie sich diese handlungshe-
rausforderungen im sektor landwirtschaft widerspiegeln 
und wie mit ihnen umgegangen werden kann. Bezüglich 
einer sektoral angemessenen Klimawandel-Governance ist 
das Klimawandelbewusstsein im handlungsfeld landwirt-
schaft im Vergleich mit anderen handlungsfeldern relativ 
hoch. Die landwirtschaft zeichnet sich durch eine starke 
abhängigkeit von ökosystemaren Dienstleistungen (nie-
derschlag, Bodenfruchtbarkeit etc.) und der empfindlichkeit 
gegenüber Umweltbelastungen (schädlinge, extremwet-
ter etc.) aus. landwirte sind entsprechend daran gewöhnt, 
flexibel auf Umweltveränderungen zu reagieren. Wie die 
Stakeholder-Dialoge in nordhessen zeigen, kommen hier-
bei vor allem technologische Maßnahmen (z. B. angepasster 
Maschineneinsatz, Düngemethoden) und organisatorische 
strategien (z. B. veränderte saatzeiten, fruchtfolgen, 
Bewässerungsmanagement) zum einsatz. Die Präferenz für 
spezifische Klimaanpassungsmaßnahmen orientiert sich in 
diesem sektor stark an ökonomischen und förderrechtlichen 
rahmenbedingungen. eine integrative Bewirtschaftungs-
praxis, die die Belange des naturhaushaltes, der landnut-
zung, des Wasser- und Bodenschutzes in den Blick nimmt, 
ist hingegen weniger ausgeprägt.

anpassungsmaßnahmen im handlungsfeld landwirt-
schaft müssen die jeweiligen naturräumlichen und agrar-
strukturellen Potenziale und limitationen der regionen 
und landwirte berücksichtigen. es bestehen große Unter-
schiede hinsichtlich lokaler anbaubedingungen, die durch 
physische gegebenheiten, wie beispielsweise Überflutungs-
gefahr im Küstenraum und in flusstälern, Bodenerosion in 
hanglagen und trockenstress in niederschlagsarmen regio-
nen, vorgegeben sind. außerdem variieren die Betriebsgrö-
ßen sowie die anbaukulturen (Monokultur/Mischanbau). 
Klimaanpassungsmaßnahmen im Bereich landwirtschaft 
erfordern daher einen kleinräumigen Betrachtungsmaßstab, 
in dem die spezifischen regionalen und betrieblichen Unter-
schiede berücksichtigt werden. im folgenden wird das eU-
agrarförderrecht, welches einen großen einfluss auf die 
landwirtschaftliche Bewirtschaftungspraxis hat, daraufhin 
überprüft, ob es regionale spezifika unterstützt und somit 
ein klimaangepasstes Verhalten der landwirte fördert. 
hierzu bedarf es aus rechtlicher sicht bei der erstellung von 
fördermaßnahmen einer starken vertikalen Verknüpfung 
der hierarchischen ebenen bis auf die stufe der regionen. 
neben den sektoral übergreifenden anforderungen an die 
landwirtschaft, nämlich den naturhaushalt, insbesondere 
die Biodiversität, die Böden und den Wasserhaushalt nicht 
zu beeinträchtigen, beinhaltet die handlungsherausfor-
derung „integration sektoraler und ebenenübergreifender 
Klimaanpassung“ auch den aspekt notwendiger Koordi-
nation der vertikalen ebenen und ist ein Bestandteil einer 
Klimawandel-Governance. Mit der Änderungsverordnung 
(eg) nr. 74/2009 über die förderung der entwicklung des 
ländlichen raumes wurden gelder für die aufstockung von 
Programmen, auch im Bereich des Klimawandels, freige-
stellt. artikel 16a der Änderungsverordnung mit dem dazu-
gehörigen anhang ii stellt explizit ein instrumentarium 
für die förderung von Klimaschutz wie auch Klimaan-
passungsmaßnahmen bereit. gefördert werden im Bereich 
Klimaanpassung ausbildungsmaßnahmen und Beratung für 
landwirte, Maßnahmen und technologien zur Verbesse-
rung der Kapazitäten zur effizienten nutzung von Wasser 
und Wasseraufbewahrung, die Bodenbewirtschaftungspra-
xis wie z. B. Zwischenfruchtanbau, ökologischer landbau, 
Umstellung von ackerland auf Dauergrünland und eine effi-
zientere Verwendung von stickstoffdüngern. erstmals kor-
respondiert die anpassungspolitik der eU im agrarbereich 
mit der ausgestaltung der förderpolitik.

im förderrecht besteht eine starke Verknüpfung der ver- 
tikalen ebenen von eU, nationalstaat, Bundesländern und 
regionen. Die förderung der entwicklung des ländlichen 
raumes, in dem auch die genannten fördermaßnahmen 
des artikels 16a der eg Verordnung 74/2009 für Klima-
anpassungsmaßnahmen einfließen können, wird von der 
Bundesrepublik durch einen rahmenplan ausgestaltet. Die-
ser bezeichnet die in den einzelnen haushaltsjahren durch- 



198 s. Baasch et al.

zuführenden Maßnahmen mit den ihnen zugrunde liegen-
den Zielvorstellungen und gibt den Bundesländern einen 
förderrahmen vor. Die länder entscheiden dann vor dem 
hintergrund des prioritären und regionalen förderbedarfs, 
von welchen fördermaßnahmen sie gebrauch machen. 
Maßgebend hierfür sind die in den einzelnen Bundeslän-
dern erlassenen entwicklungspläne „ländlicher raum“. 
Bei der Durchführung, Begleitung und Bewertung dieser 
entwicklungspläne sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, 
alle relevanten Partner an den verschiedenen stufen der 
Programmplanung zu beteiligen. als relevante Partner wer-
den von der eU die zuständigen regionalen, lokalen und 
sonstigen öffentlichen Körperschaften, Wirtschafts- und 
sozialpartner sowie einrichtungen, die die Zivilgesellschaft 
vertreten, angesehen.

Durch den dargestellten Mechanismus besteht die Mög-
lichkeit, alle hierarchischen ebenen in die ausgestaltung 
des förderrechts mit einzubeziehen. außerdem ließe sich 
durch die Beteiligung relevanter Partner auch der stellen-
wert regionaler akteursnetze stärken, denen studien zu Kli-
mawandel-Governance besondere Bedeutung zuschreiben 
(schlipf/herlitzius/frommer 2008). Mit der implementie-
rung der Maßnahmen in die förderrichtlinien der länder 
kann ein system geschaffen werden, welches auf regionale 
Besonderheiten unter einbeziehung relevanter akteure und 
deren standortspezifisches Wissen bei der anpassung an den 
Klimawandel reagieren kann (hafner 2010: 377). Vertreter 
von landkreisen haben oftmals keine formalen Beteili-
gungsrechte in den ausschüssen für den entwicklungsplan 
„ländlicher raum“.12 Dies ist ein nachteil für einen indi-
viduell zugeschnittenen förderbedarf, da das Wissen über 
landwirtschaftliche strukturen gerade auf der kleinräumi-
gen ebene eines landkreises vorhanden ist.

2.4  akzeptanz von Klimaanpassung

Die folgen des Klimawandels äußern sich in qualitativen 
oder quantitativen Veränderungen von Klimaereignissen 
(Zunahme von sturmstärken, abnahme von niederschlags-
mengen etc.). Daher ist die Unterscheidung zwischen Wet-
terphänomen und „klimawandelbedingten“ Veränderungen 
bei der Bewertung von singulären ereignissen (z. B. ein ein-
zelnes starkregenereignis) nicht möglich. stattdessen lässt 
sich Klimawandel nur als Prozess unter Berücksichtigung 
vieler ereignisse identifizieren. Die identifizierung von Kli-
mawandelfolgen erfordert daher einen Bewertungsprozess, 
in dem klimatische ereignisse einem anthropogenen Kli-
mawandel zugeordnet werden. Dies geschieht mittels einer 
gesellschaftlichen auseinandersetzung mit dem thema, 
welche insbesondere durch wissenschaftliche und poli-

12 Dies gilt zumindest für den entwicklungsplan für den ländlichen 
raum des landes hessen 2007–2013.

tische akteure initiiert wird. Klimawandel ist mittlerweile 
als globales Phänomen weitgehend akzeptiert, ebenso wie 
die daraus resultierende notwendigkeit von Klimaschutz-
maßnahmen. Klimaanpassung ist hingegen ein recht neues 
thema, vor allem auf lokaler ebene. auch ist die aufmerk-
samkeit für eine regionale Klimaanpassungspolitik nicht 
in allen regionen in gleichem Maße gegeben. am anfang 
eines Klimawandel-governance-Prozesses steht daher die 
Vermittlung einer Klimaanpassungsrelevanz. Die relevanz 
von Klimaanpassungsmaßnahmen und ein einsatz von res-
sourcen für Vernetzungsaktivitäten lokaler akteure sind 
allein auf Basis der vorliegenden regionalen Klimaszena-
rien schwer vermittelbar. Die skepsis der lokalen akteure 
in Politik, Verwaltung und Wirtschaft gegenüber dem vor-
liegenden wissenschaftlichen Wissen und der formulierten 
Wissensunsicherheit kommt besonders in regionen zum 
tragen, die in der Vergangenheit nur in geringem Maße mit 
extremwetterereignissen und den folgeschäden durch z. B. 
hochwasser, stürme, hitze konfrontiert wurden. für diese 
regionen ist die herstellung von akzeptanz für eine nach-
haltige und effektive Umsetzung von Klimaanpassungs-
maßnahmen in der Öffentlichkeit besonders wichtig.

grundlage für die akzeptanz von Klimaanpassungsmaß-
nahmen ist daher zunächst eine Verständigung über Wis-
sensbestände und risikoeinschätzungen zum Klimawandel, 
entweder auf breiter gesellschaftlicher ebene oder zumin-
dest zwischen betroffenen akteuren (Bundesregierung 
2008: 59). Das heißt, es bedarf eines gemeinsamen Prob-
lembewusstseins über den Wandel des (regionalen) Klimas, 
eine Verständigung über die damit verbundenen auswir-
kungen und über zukünftige Klimaentwicklungen. hierauf 
basierend können anpassungsbedarfe, potenzielle synergie- 
und Konflikteffekte (z. B. zwischen verschiedenen hand-
lungsfeldern) sowie handlungsoptionen ermittelt werden. 
Von der Wahrnehmung von Klimaveränderungen hin zur 
generierung von Klimaanpassungsmaßnahmen ist es ein 
komplexer Prozess, der nur dann erfolgreich gestaltet wer-
den kann, wenn die Bedürfnisse regionaler akteure hinrei-
chend berücksichtigt werden (Overbeck/hartz/fleischhauer 
2008: 377). hierzu ist eine direkte akteursbeteiligung erfor-
derlich, um die entsprechenden interessen in die gestaltung 
von anpassungsmaßnahmen einfließen zu lassen. Dies gilt 
sowohl für die formulierung von Maßnahmen selbst, wie 
auch für deren Umsetzung (Beck/Bovet/Baasch et al. 2011: 
59).

in der Praxis wird die akzeptanz für Klimaanpassungs-
maßnahmen von regionalen akteuren im Wesentlichen mit 
der eigenen Betroffenheit durch den Klimawandel begrün-
det. Die handlungsfelder landwirtschaft, gesundheit, 
Mobilität, energieversorgung, tourismus (sowie weitere) 
reagieren unterschiedlich vulnerabel auf die folgen des 
Klimawandels. Dementsprechend sind das Klimawandel-
bewusstsein und daraus folgend die Bereitschaft zur Koo-
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peration sowie die akzeptanz von steuerungsmaßnahmen 
sehr unterschiedlich ausgeprägt. so werden beispielsweise 
im handlungsfeld forstwirtschaft Klimaanpassungsmaß-
nahmen bereits heute eine hohe relevanz zugeschrieben 
(vgl. Kap. 2.2). Dabei bedürfen anpassungsmaßnahmen, 
wie die intensivierung und Umgestaltung waldbaulicher 
Maßnahmen, einer breiten gesellschaftlichen akzeptanz, 
da Waldgebiete intensiv zur naherholung und als touri-
stische Ziele genutzt werden. so können z. B. zukünftig 
einzelschutzmaßnahmen gegen Wildfraß, insbesondere in 
Douglasien- und ahornbeständen, das erscheinungsbild 
des Waldes auf einzelnen flächen deutlich beeinflussen 
(Ummantelung der stämme). auch ein verstärkter anbau 
bisher nicht-heimischer, aber besser klimaangepasster 
arten könnte das Waldbild in nordhessen zukünftig ver-
ändern. Darüber hinaus kann eine intensivere Waldpflege 
auch zu häufigeren Weg- oder gebietssperrungen führen, 
die spaziergänger und Wanderer in der nutzung von Wäl-
dern beeinträchtigen können. Das thema „Wald“ wird in 
der Öffentlichkeit oft sehr sensibel wahrgenommen. Durch 
die häufige nutzung fühlen sich viele Menschen „ihren“ 
Wäldern verbunden und reagieren teilweise sehr kritisch 
auf Veränderungen (Brüggemann/riehle 2007: 3). Daher ist 
es im handlungsfeld forstwirtschaft von zentraler Bedeu-
tung, Veränderungen im anbau und in der Bewirtschaftung 
durch eine verstärkte Öffentlichkeitsarbeit transparent zu 
machen und proaktiv zu kommunizieren. hierzu bedarf 
es einer engen Kooperation, insbesondere mit den lokalen 
und überregionalen Medien, in der die gründe für solche 
Maßnahmen erklärt und auch deren Klimarelevanz vermit-
telt werden. Vor allem in ballungsraumnahen Wäldern, die 
sehr intensiv als naherholungsgebiete genutzt werden, ist 
eine Verstärkung der Öffentlichkeitsarbeit zur akzeptanz-
steigerung sehr wichtig, auch um Konflikten oder Protesten 
entgegenzuwirken. sobald der Prozess der Klimaanpassung 
in konkrete Verwaltungsverfahren mündet, ist der einsatz 
von kapazitätsbildenden rechten (lübbe-Wolff 2001: 493), 
die die Möglichkeit der Bürger verbessern, sich als aktives 
Mitglied des gemeinwesens zu betätigen, zu empfehlen. Zu 
diesen rechten zählen regelungen, die Bürgern den Zugang 
zu Umweltinformationen und eine Beteiligung an umwelt- 
relevanten entscheidungen ermöglichen, ebenso wie das 
einräumen von Klagerechten – auch unabhängig von der 
Beeinträchtigung subjektiver rechte. eine breite Öffentlich-
keitsbeteiligung an Verwaltungsverfahren als ein element 
kapazitätsbildender rechte ist sinnvoll, da diese einen gro-
ßen einfluss darauf haben, ob und wie Klimaanpassungsas-
pekte berücksichtigt werden. Die Öffentlichkeitsbeteiligung 
mit ihrer akzeptanzfördernden funktion13 ist für eine integ-
ration zivilgesellschaftlicher Belange bei Klimaanpassungs-
maßnahmen ein schlüsselelement für akzeptanz.

13 BVerfge 53, 30.

3   Schlussfolgerungen für eine regionale Klimawandel-
Governance

Klimaanpassung zielt auf eine reduzierung der Verwund-
barkeit durch Klimawandelfolgen. Dies geschieht vor dem 
hintergrund ungewisser zukünftiger entwicklungen. Daher 
gilt es, die bestehenden Unsicherheiten durch den aus-
tausch von Wissen und der generierung neuen Wissens zu 
verringern. gleichzeitig müssen Klimaanpassungsmaßnah-
men derart gestaltet sein, dass sie flexible reaktionsmög-
lichkeiten auf unvorhergesehene Veränderungen sowohl 
von sozialen und ökonomischen rahmenbedingungen wie 
auch von klimatischen entwicklungen, gewährleisten.

Die dargestellten handlungsherausforderungen und auf-
gezeigten lösungsansätze können bei der Bildung einer 
regionalen Klimawandel-Governance nicht isoliert vonei-
nander betrachtet werden, denn sie stehen in Wechselwir-
kung zueinander. so bedingt der Umgang mit Unsicherheit 
bezüglich klimatischer Veränderungen oder ökonomischer 
und sozialer rahmenbedingungen sowohl die abstimmung 
von Klimaschutz- und Klimaanpassungsstrategien als auch 
eine sektoral integrative Klimaanpassung. ebenso kann es 
ohne die herstellung von akzeptanz für Klimaanpassung 
nicht gelingen, die lösungsansätze der übrigen hand-
lungsherausforderungen zu verwirklichen. Daher sind alle 
genannten handlungsherausforderungen in einer gesamt-
schau zu betrachten und aufeinander abzustimmen.

Klimaanpassungsbedarfe und die darauf basierenden 
Klimaanpassungsmaßnahmen erfordern die aushandlung 
von sektoralen und integrativen Prioritätensetzungen. für 
die Umsetzung von anpassungsmaßnahmen sind darüber 
hinaus abstimmungsprozesse zwischen den verschiedenen 
sektoren ebenso wie mit anderen Zielsetzungen erforder-
lich (z. B. Biodiversität). hierbei können weder top-down 
initiierte Prozesse noch allgemeingültige ansätze für eine 
Bearbeitung von Klimaanpassung zielführend sein, da sie 
weder die jeweiligen anpassungsbedarfe und interessen 
adäquat berücksichtigen noch die erforderliche akzeptanz 
für die Umsetzung von Maßnahmen ermöglichen können. 
Vereinfacht ausgedrückt: Weder lässt sich Klimaanpassung 
„von oben“ verordnen noch gibt es hierfür Patentrezepte.

Die gestaltung von Klimaanpassung erfordert unter-
schiedlich ausgeprägte Governance-strukturen, die sowohl 
die Potenziale hierarchisch strukturierter als auch netz-
werkdominierter governance nutzen. Mittelfristig ist 
abzuwägen, welche Governance-formation jeweils zur 
Zielerreichung geeignet ist. Die ausarbeitung eines recht-
lichen rahmens beinhaltet die aufgabe, ein gleichgewicht 
zwischen dem berechtigten anspruch von rechtssicher-
heit und ausreichender flexibilität zu finden, um adäquat 
und zeitnah auf Veränderungen reagieren zu können (z. B. 
durch rückholoptionen oder dynamische regelsysteme). 
Darüber hinaus ist es erforderlich, bestehende regelungen 
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und Verfahrensweisen im hinblick auf ihre implikationen 
für Klimaanpassungsmaßnahmen zu prüfen und gegebe-
nenfalls zu modifizieren. angesichts der hier aufgezeigten 
Vielschichtigkeit und Komplexität von Klimaanpassung 
bedarf es maßgeschneiderter lösungen, die sich nur mit 
einer direkten Beteiligung lokaler akteure definieren, ent-
wickeln und umsetzen lassen. es lassen sich für die Pra-
xis daher lediglich generelle handlungsempfehlungen zur 
Prozessgestaltung ableiten. am anfang einer Klimaanpas-
sung steht die notwendigkeit einer sorgfältigen analyse 
von anpassungsbedarfen, akteurskonstellationen sowie 
eine sondierung potenzieller synergie- und Konfliktef-
fekte, um die zielgerichtete intensivierung der Beteiligung 
zivilgesellschaftlicher akteure zu erreichen. hierbei sind 
bestehende netzwerkstrukturen auf ihre integrationsfähig-
keit für Klimaanpassung zu prüfen und ggf. zu modifizie-
ren. Beteiligungsprozesse müssen anschlussfähig gestaltet 
sein – sowohl hinsichtlich ihrer Verankerung in politischen 
institutionen als auch hinsichtlich ihrer rechtlichen aus-
gestaltung. Klimawandel-Governance bedeutet, wie hier 
dargestellt, eine teilweise neu- bzw. Umgestaltung von 
politischen und rechtlichen Verfahrensweisen und erfordert 
auch lernprozesse sowohl für staatliche institutionen als 
auch für zivilgesellschaftliche akteure.
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